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Kompromiss. Der stellte Entscheidun-
gen mit qualifizierter Mehrheit unter 
den Vorbehalt, dass ein Staat nicht ohne 
Weiteres überstimmt werden durfte, 
wenn er „sehr wichtige Interessen“ gel-
tend machte. Dadurch verlor der Rat je-
doch stark an Handlungsfähigkeit, zu-
mal sich die Zahl der Mitgliedstaaten auf 
zwölf verdoppelte. Daraufhin wurde das 
Mehrheitsprinzip mit der ersten Ver-
tragsreform von 1986 gestärkt und effek-
tiv durchgesetzt – der erste Akt.

In der Folge wurden viel mehr Ent-
scheidungen auf europäischer Ebene ge-
troffen. Mit dem Vertrag von Lissabon 
2009 wurden Abstimmungen mit qualifi-
zierter Mehrheit im Rat zur Regel – der 
zweite Akt. Allerdings führte dies im 
dritten Akt zu erheblichen Spannungen. 
So entstand ein Demokratieproblem, 
weil die Regierungen in Brüssel Gesetze 
beschließen, dafür aber innerstaatlich 
nicht mehr parlamentarisch zur Verant-
wortung gezogen werden können. 

Zwar wurde auch das Europäische Par-
lament als Mitgesetzgeber gestärkt, doch 
weist Haltern zu Recht daraufhin, dass 
die politische Heimat der Bürger nach 
wie vor ihr Staat und nicht die Union sei. 

In die so entstandene Legitimations-
lücke stieß das Bundesverfassungsge-
richt, indem es für sich die Prüfung be-
anspruchte, ob Unionsorgane ihre Kom-
petenzen überschreiten. Das führte 
schließlich im Jahr 2020 zu jener um-
strittenen Entscheidung, mit der die 
Karlsruher Richter ein Staatsanleihe-
kaufprogramm der EZB für rechtswidrig 
erklärten und zugleich den Vorrang des 
Europarechts bestritten. Haltern be-
leuchtet diese Entscheidung aus unter-
schiedlichen Perspektiven. Er kritisiert 

den Furor der deutschen Richter und 
arbeitet argumentative Schwächen in 
ihrem Urteil heraus. Andererseits krei-
det er aber auch dem Europäischen Ge-
richtshof eine dogmatische Haltung an, 
weil er die höhere demokratische Legiti-
mation des Bundesverfassungsgerichts 
verkenne. Zudem verweist er auf die fast 
einhellige Überzeugung in den Mitglied-
staaten, dass die Art und Weise, wie sich 
Unionsrecht in die nationale Rechtsord-
nung einfüge, durch das nationale Ver-
fassungsrecht bestimmt werde. 

Dieses Urteil hätte die europäische In-
tegration sprengen können, weil es mit 
politisch gefärbten Urteilen des polni-
schen Verfassungsgerichts zusammen-
fiel, welche den Vorrang europä ischen 
Rechts grundsätzlich bestritten und da-
mit die gemeinsame Rechtsordnung in-
frage stellten. Tatsächlich ist es dann 
aber doch ein Beispiel für kluges Span-
nungsmanagement geworden. 

Die Bundesregierung beendete das 
von der Kommission begonnene Ver-
tragsverletzungsverfahren, indem sie 
grundsätzlich den Anwendungsvorrang 
des Europarechts bekundete, während 
Karlsruhe zwei Jahre später den Eigen-
mittelbeschluss, mit dem der Corona-
Wiederaufbaufonds ermöglicht wurde, 
weniger streng beurteilte. So wurde nicht 
nur der Primat einer europafreundlichen 
Politik wiederhergestellt. Letztlich ge-
wann auch Karlsruhe dadurch Autorität 
zurück, dass es Leitplanken einzog, statt 
einfach die Straße zu sperren. 

Es ist eine Stärke von Halterns An-
satz, dass er die politische Bedingtheit 
der Rechtsprechung herausarbeitet. Er 
gelangt auch sonst zu allerlei bemer-
kenswerten Einsichten. Das betrifft et-

wa die zentrale Bedeutung des Vorlage-
verfahrens, mit dem untere nationale 
Gerichte den EuGH in Vertragsverfah-
ren und Angelegenheiten, die Unions-
entscheidungen betreffen, einschalten 
können, während letztinstanzliche Ge-
richte dies tun müssen. Dem EuGH si-
chert es eine Durchgriffstiefe, die er 
sonst niemals hätte, während es den 
Einfluss unterer Gerichte auf wichtige 
Rechtsfragen erhöht. Daraus ist eine er-
staunliche Symbiose entstanden – mehr 
als ein Fünftel aller Vorabentschei-
dungsersuchen kommen aus Deutsch-
land, obwohl gerade Karlsruhe mit der 
Vorlagepflicht hadert. 

Der Autor zieht daraus die Schlussfol-
gerung, dass „die Stärkung der institu-
tionellen Stellung des EuGH gegenüber 
deutschen Gerichten und des materiel-
len Einflusses des Unionsrechts auf das 
deutsche Recht (…) auch in besonderem 
Maße das Werk der deutschen Gerichte“ 
sei. Das verweist auf jene „paradoxe Me-
chanik der europäischen Integration“, 
die Haltern in den Blick nimmt. Der Ti-
tel des Buches führt allerdings etwas in 
die Irre: Verschlungen sind in der Optik 
des Autors nicht die Staaten untereinan-
der, sondern zwei Stränge, die staats-
rechtliche und die unionsrechtliche Ord-
nung. THOMAS GUTSCHKER

W
enn es darum geht, das 
Verhältnis zwischen der 
Europäischen Union und 
ihren Mitgliedstaaten be-

grifflich zu fassen, stößt man regelmäßig 
auf zwei entgegengesetzte Deutungen. 
Die eine stellt die staatliche Souveränität 
ins Zentrum und sieht die europäische 
Ebene als Handlungsraum, der zwar 
nach Autonomie strebt, aber deshalb um-
so enger eingehegt werden muss. Die an-
dere sieht den Nationalstaat als defizitä-
re Ordnung, die den grenzüberschreiten-
den Herausforderungen nicht mehr 
gerecht werden kann, weshalb die euro-
päische Ebene zum eigentlichen Raum 
von Politik und Rechtsetzung werden 
muss. Es ist die Stärke des rechtstheoreti-
schen Ansatzes von Ulrich Haltern, dass 
er aus diesem Entweder-oder ausbricht 
und so die vielen Spannungen zwischen 
nationaler und europäischer Politik wie 
Gesetzgebung analysieren kann, ohne sie 
nach einer Seite hin aufzulösen.

Die europäische Integration be-
schreibt Haltern, der in München Öf-
fentliches Recht, Europarecht und 
Rechtsphilosophie lehrt, als Prozess in 
drei Akten. Im ersten Akt überführen 
die Mitgliedstaaten –  nicht selten wider-
strebend –  Entscheidungsbefugnisse auf 
die europäische Ebene, um Probleme 
besser und wirksamer lösen zu können. 
Im zweiten Akt führt diese Emanzipa-
tion jedoch zu einer gegenläufigen Ent-
wicklung: Die europäische Ebene wird 
massiv gestärkt, mal unter aktiver Mit-
wirkung der Staaten, mal durch eigen-
mächtiges Handeln der EU-Institutio-
nen. Im dritten Akt werden die Staaten 
mit den unerwarteten und unbeabsich-
tigten Konsequenzen ihrer Kompetenz-
übertragung konfrontiert. Diese Ambi-
valenz führt zu Spannungen, die nicht 
aufzulösen sind, wohl aber politisch und 
rechtlich gemanagt werden müssen.

Das beste Beispiel dafür ist der Über-
gang von der Einstimmigkeit im Rat zu 
Mehrheitsentscheidungen als Regelfall 
europäischer Gesetzgebung. In der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
war zwar schon eine schrittweise Aus-
weitung von Mehrheitsentscheidungen 
festgelegt, um den gemeinsamen Bin-
nenmarkt zu errichten. Doch sträubte 
sich Frankreich in der Agrarpolitik da-
gegen, nahm nicht mehr am Rat der Mit-
gliedstaaten teil und legte ihn damit 
lahm. Diese Politik des leeren Stuhls 
mündete 1996 in den Luxemburger 

 Ulrich Haltern untersucht 
die Übertragung von 
Kompetenzen an die  
EU. Herauskam selten 
das, was die Staaten 
ursprünglich wollten.
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